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rektur des Arbeitseinkommens Sinne einNner gerechten Familien un die Zahl der Kriegswaisen besondere Be-
Leistungsentlohnung, ein Ansporn ZUrF Steigerung der Le1- deutung. Dıie ENSC Beziehung zwıschen Adoption und

un Produktivıtät, ein VWeg ZUur Verbesserung des Pflegekindschaft wird aus der Tatsache ersichtlich, da{fß
sozialen Betriebsklimas, der etztlich dahin führt, daß AUuUs eLtw2 50 0/9 der Adoptionen Pflegekindverhältnis
Arbeitnehmern „Mitarbeiter“ werden. ENTISPFINgSCN Die Rechtsiragen, die sıch be1 Neu-

Die Gewinnbeteiligung 1St keine Wafte Klassen- gestaltung der diesbezüglichen Gesetzgebung erheben, SC-
kampf un 7zielt nıcht darauf b die Arbeitnehmer ihren hen auch gerade den Katholiken d} da S1IC ZzU Problem-
frei gewählten Interessenvertretern entfremden Es 1SE kreis des Famıilienrechts gehören

Gegenteıl der CINZ1S sinnvolle Weg, bei ihrer Eintüh-
rung die Mitwirkung un das Einvernehmen M1 den Cje: Das geltende Pflegekindschaftsrecht
werkschaften herbeizuführen, WIC dies vielfach auch Im Hınblick auf die Schutzbedürftigkeit des oft eltern-
deren Ländern ZU Vorteıil aller Beteiligten geschieht losen Pflegekindes schaltet sıch der Staat 1111 Pflegekinder-

Gewinnbeteiligung hat 1LUF dort Sınn, die Arbeit- durch eiNe laufende Kontrolle C1in (S$$ 19—31 Ju-
nehmer tatsächlich Gelegenheit haben, der Ver- gendwohlfahrtsgesetz) un erftüllt damıit die VO  e} ıhm SCHNC-
ursachung des ewinns miıtzuwirken Das 1SE vielfach rell übernommene Verpflichtung, Pflege un Erziehung der
schon der Fall Darüber hinaus wırd vielen Kinder überwachen un: notfalls be] Ausfall oder Ver-
Fällen möglich und nuützlıch SCIN, solche Gelegenheıiten aAasSch der natürlichen Erziehungsberechtigten für iıhre Er-
schaffen oder erweıltern. füllung SOrgCNn (Art BonnGG ]JWG) Diese Eın-

Gewinnbeteiligung ı1SE eın patrıarchalischer Gnadenakt flußnahme beruht auf öffentlichem echt un hat ıcht
s$1e soll SC111 1Ne nachhelfende Korrektur des marktwirt- unmıiıttelbar INIT den privatrechtlichen Beziehungen
schaftlichen Verteilungsvorgangs Bereich der Pflegekindverhältnis Beteiligten Lun

nnatürlicher Hemmungen un Unvollkommenheiten Das Pflegekindverhältnis 1SE dem deutschen echt als
nıcht ohne institutionelle Nachhilte marktgerecht funk- famılienrechtliche Institution fremd Statt dessen bestim-

INCIMN sıch die Rechtsbeziehungen 7wischen den Eltern bzw
Eın System der Gewinnbeteiligung mufß willkürlicher dem Vormund un: den Pflegeeltern ach allgemeinen

Auslegung entrückt SsSC1MHh Es muß nen Bestandteil des schuldrechtlichen Grundsätzen der entgeltlichen Geschäfts-
Arbeitsvertrags bilden besorgung, die dıe amılienrechtliche Stellung der DPerso-

Die Gewinnbeteiligung darf weder die Rechte des nensorgeberechtigten Verhältnis Z Pflegekinde nıcht
Eıgentums noch die Interessen des Gemeinwohls verletzen berühren. Im Hınblick auf die laufenden Einwirkungs-
Gewıinn entsteht EKST; WENN die marktübliche Verzinsung möglichkeiten der Sorgeberechtigten ı das Pflegeverhält-
des investierten Kapitals überschritten wiırd Streng 11Ss un VOTL allem hinsichtlich des Rechts Z jederzeitigen
meıden sind alle Bemessungsverfahren, die be1 allgemeiner Wegnahme des Kındes ZUS der Pflegestelle 1632 BGB),
Einführung die Möglichkeit schaffen, die Gewinnbeteili- die nıcht Interesse des Kindes lıegt, ordern VOr

ZUunNg bewußt oder unbewußt auf die Preıise abzuwälzen. _ allem Kreıse der Jugendfürsorge 1116 stärkere Stellung
Volkswirtschaftlich nıcht vertretbar WAarTiIc heu- der Pflegeperson gegenüber den Sorgeberechtigten

ug  5 Umständen 11 Gewinnbeteiligung, die 1nNe ZUSatz-
iche Ausweıtung des Konsums un L1 weıftfere Eın- Der familienrechtliche Dauerpflegevertrag
schränkung der Kapitalbildung ZUr Folge hätte Zu CIi- Diese Kreise ordern 1U  . Dauerpflegevertrag Z W1-
streben 1St vielmehr 1nNne Oorm der Gewinnbeteiligung, die schen Sorgeberechtigten un Pflegeperson auf privatrecht-

erster Lıinıe ZUTE Eigentumsbildung den Händen der licher Ebene dergestalt dafß die Pflegeperson, ausgestattetArbeitnehmer führt MIt den familienrechtlichen Funktionen des Sorgeberech-Gewinnbeteiligung soll das Persönlichkeitsbewußtsein tigtenN, Ausschlufß des Rücknahmerechtes das iınd
des Arbeitnehmers stärken und SCINCH W ıllen Z Le1- für 1iNec festgelegte eıt übernimmt Es 1ST verständlich
stungswettbewerb sowohl] als Indivyviduum WI1C als Mitglied da{f gerade die Kreıise der Jugendfürsorge AUS der Sıcht

Arbeitsgruppe un des Betriebes AaNrcSCcH S1€e des Kindeswohls Nen solchen, den Sorgeberechtigtenden Tarıfvertrag OIAaUS un: STULZTE sıch auf ihn, aber S1C bindenden Vertrag ZUuUr Sıcherung der Stetigkeit der Er-
soll sSsEINCT ungewollten nıvellierenden Tendenz N-
wirken. ziehung 1 Pflegefamilie oder Anstalt als VOI-

dringlich ansehen.
Der Kampf den Dauerpflegevertrag yeht bereits autf
die Jahre nach dem ersten Weltkrieg zurück Die Tatsache,

Pilegekindverhältnis und optlion dafß damals umfangreicher Vorarbeiten (vgl
Reichstags-Drucks 1928 Nr 733) iıcht (zeset7z wurde,iM Rahmen der Neuordnung des deutet schon darauf hın, dafß hierbei solange natur-

Familienrechts iche Erziehungsberechtigte vorhanden sind 1Ne

Grundsatzirage unseTreSs Famıilienrechts geht, deren sach-
Neben dem ehelichen Personen- und Güterrecht, dem gerechte Lösung Schwierigkeiten bereıtet
Rechte der elterlichen Gewalt un dem Unehelichenrecht Dıie vorliegenden Gesetzesvorschläge stimmen darın über-
steht heute die Neuordnung des Rechtes der Annahme C1IN, da{ß die Übertragung des Personensorgerechts oder

SCINCI Ausübung iındend sC1MHMh und das RücknahmerechtKındes Statt un: des Pflegekindverhältnisses der deut-
schen Bundesrepublik Vordergrund des Interesses Beide ausschließen soll Vereinzelt wird neben der Übertragung
geben die Möglichkeit heimatlose, famıilienlose und eltern- der tatsächlichen Personensorge der Übergang der ZSESELZ-
lose Kinder den schützenden Bereich Famiıulıie auf lichen Vertretung gefordert Weiterhin col] den Pflege-
eIt oder für dauernd überführen, un haben ZUuUr eıt eltern das echt eingeraumt werden, dem Kinde für die

Hiınblick auf die durch Krieg und Kriegstolgen gESTOFTEN Dauer des Pflegeverhältnisses den CISCNCH Namen
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veben,wodurch schon zaußerlich das starkeZurückdrängen klagbar un VO  e} der Person der Eltern als Leistung er-
des Einflusses der Sorgeberechtigten sichtbar werden zwingbar 1SE. Hıer sıch die Problematik auf
würde. Dauer angelegten Pflegevertrages, VOL allem, wWwenn die

Die Unabtretbarkeit der Elternrechte un -pflichten VWeggabe des Kındes ohne zwingende Gründe erfolgt und
Sorgeberechtigte ıcht einmal ihrer Überwachungspflichtine sachgerechte Würdigung diese1 Vorschläge tührt SCHNUSCH Diese Sıtuation 1ST heute Nur oft gegeben; SICzwangsläufig ZUT Kernfrage des Problems des famıilien- 1ST EHSPGT Linıe ohne Zweitel AaUS Versagen derrechtlichen Dauerpflegevertrages, der Frage, ob die Eltern-

rechte un -pflichten abtretbar sind Das deutsche Famıilien- Sorgeberechtigten erklären, dann aber auch AUuSs der
recht 1ST bıs heute VO  >} dem entscheidenden Grundsatz

WEeITL gehenden Bereitschaft der Jugendfürsorge, Kiınder
fremde Bewahrung übernehmen, ohne vorher allebeherrscht, daß ı Anerkennung der einmaligen, ur-

lichen Lebensbeziehungen 7zwiıischen Eltern un ınd die Möglichkeiten un: Wege ZUur Erziehung durch die natur-

elterliche Gewalt weder als Ganzes noch einzelnen
lichen Verwandten und ı echtem Bemühen

verwirklichen. Von dieser Erkenntnis sollte MSGEGFunktionen dem Rechte nach abgetreten werden kann Im orge das Pflegekind mehr als bislang bestimmt se1in.,.Famıilienrecht gilt das Verbot des Aufgebens VO  _ Rechten
und Pflichten die Eltern haben iıhren Rechts- un Pflich- Das geltende echt gCHNUgTt den Bedürfnissen des Püege-

kindes Allerdings DE dann, WCNN alle Beteiligtentenkreis, gleichgültig, ob S1IC ıhn haben wollen oder ıcht ihrem Bemühen das Pflegekind sıch VOon richtigenDiese Auffassung allein entspricht uNnserer christlichen un
erg1bt sich AaUuUs der Natur der elterlichen Gewalt als Grundsätzen leiten lassen un den VO Gesetz gegebenen

Schutz des Kıiıindes anzuwenden W155CH Dıie Notwendig-zwıngendes Postulat Bıs heute haben, W3Aas WILr MIT (Ge- keit ZUuUr Einführung des famılienrechtlichen Pflegever-Nugtuung teststellen können, Wıssenschaft und Recht- Lrages wiıird überwiegend damıt begründet, dafß der Schutzsprechung ohne Einschränkung gegenüber allem ruck auf
Locker der amılienrechtlichen Bande 7zwıschen Eltern des 1666 BGB der die Beschränkung oder Entziehung

des Sorgerechts be] mißbräuchlicher Anwendung ZUun iınd diesem beherrschenden Grundsatz unNnsecICcsS Schaden des Kındes zuläßt nıcht ausreiche, weıl die Ge-Familienrechts Testgehalten Beachtenswert sınd dieser
Hınsicht Entscheidungen der Oberlandesgerichte Hamm

richte 0O he selten die Entziehung des Sorgerechts Aaus-

sprächen Uun: VOL allem be] der Bewertung des Schuld-un öln un: VOL allem das Urteil des Bundesgerichts- mafßes un: des Grades der GefährdungApädagogischehofes VO: 29 1951 („Das echt
der Personensorge, dem 1E Pflicht der Kındesmutter ent- Gesichtspunkte berücksichtigen Dem 1ST entgegenzuhalten,

da{® die Spannungen 7zwıschen Sorgeberechtigten un:spricht 1ST unverzichtbar Damıt 1ST testgestellt, dafß das Pflegeperson den Begründungen Gesetzesvor-Sorgerecht der rechtsgeschäftlichen Verfügungsgewalt eNtTt- schlägoe oft EINSCITLLS VO  3 der Pflegeperson her gesehenZOgCH iST Die Entscheidungen decken siıch MITC der werden Das natürliche echt der Sorgeberechtigten 1SEBonner Grundgesetz festgelegten elterlichen Erziehungs- NUu: einmal das Primarec Ihre Einflußnahme un einpflicht (Art BGG) Deutsches Verfassungsrecht z1bt Rückgabeverlangen stellen keine Rıvalıtät
mMI der amilienrechtlichen Neuordnung des Pflegekind-
verhältnisses Zıel un Grenze. dem Interesse der Pflegeeltern Kınde dar Maßgebend

hat das Kiındeswohl AaUus der Sıcht der richtigen Ordnung
Dıie Ausübung der Personensorge durch Dritte sSC1inNn Kın Herausgabeverlangen annn also NUr dann

Mißbrauch SCIN, WenNnn die Aussıicht autf HerstellungDie Ausübung des Sorgerechtes wiırd be1 Pilegekindver-
hältnissen als MI dem *geltenden echt übereinstiımmend edeihlichen Eltern Kındverhältnisses VO  e vornherein

werden mufß VWo diese Aussıicht tatsächlıch nıchtanerkannt MI der Mafßgabe, da{ß den Pflegeeltern die Aus- besteht wırd kein Vormundschattsrichter ZORCIN, dasübung einzelner Funktionen des Sorgerechts wıderruflich
überlassen werden ann Träger des Erziehungsrechtes Sorgerecht einzugreıfen, vielleicht zunächst einmal durch
bleibt dabej der Sorgeberechtigte auf Grund der voll WI1T!- Entziehung des Aüufenthaltsbestimmungsrechtes Vor allem

die öftentliche Jugendhilfe aber dazu, das Gerichts-kenden Rechtsinhaberschaft die ıhn auch berechtigt, die
Ausübung durch dıe Pflegeperson überwachen un nach verfahren als langwierig un belastend empfinden,
CISCNCM Ermessen SIC einzugreifen Nur diesem Sınne un: versucht auf einfacherem VWege unliebsamen Einfluß

durch Sorgeberechtigte auszuschalten Die Sıcherung durchannn be1 Fremderziehung das Aufgabeverbot als gewahrt C112 Gerichtsverfahren wird aber erhalten bleiben UuSSCH,angesehen werden Das mufß schon deshalb SC1IN, weiıl
die ormale Aufrechterhaltung Rechtsposition ohne wenn die Beschränkung VO  3 Elternrechten geht In

den Fällen, denen Eltern schuldhaft das Kindeswohldie Pflegekindverhältnis allerdings modifizierte gefährden, solite dagegen MI1 ovrößerer Strenge als bisherAusübung nıcht als ordnungsgemäße Erfüllung VO
Gesetz auferlegten Pfliıcht anzusehen 1ST Sıcher werden der rettende Eingriff vollzogen werden
hier die Tenzen flüssig SCInN Immer wırd aber C1iN Mın- Jugendhilfe mu ß familienhaft seındestmaß persönlicher Erziehungsleistung der Sorgeberech-
tigten auch während der Dauer des Pflegeverhältnisses als Die Jugendhilfe 1STt C1inNn eıl der orge die Famlılie un
sichtbarer Ausdruck des Verbundenseins und Sıchverpflich- MU: auf ıhre Bedürftnisse un: Notstände hingeordnet SC1IIH

tetfühlens fordern SC1LMHM Das oilt auch gegenüber den unehelichen Müttern, deren
Kinder den Grofteil der Pflegekinder ausmachen Ent-

Der Erziehungsanspruch des Kindes oft Meınung stehen auch S1C ZU
UunN das geltende Recht CISCHNCNH Kinde, WenNnn SiIe auf iıhren Pflichtenbereich hın-

gelenkt werden Dıie Jleichtfertig erscheinende WeggabeDas ınd hat HE Anspruch auf Erhaltung se1ines ur-
lichen Lebensbereiches Es hat Anspruch auf Erzie- des Kındes tremde Pflege 1SE vielen Fällen NUur Ka-
hung durch die natürlichen Erziehungsverpflichteten Das pitulation VOTL unüberwindlichen Schwierigkeiten, die S1I1C

geltende echt anerkennt diesen, WENN CT auch nıcht C11- VOor sıch sehen, WENN S1IC das ind selbst aufziehen wollen
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Gerade ıhnen gegenüber erscheint CS bedenklich S1IC AUS dadurch ihre besondere Note erhält, da{fß bestimmte Kreıise
ihrer Zwangslage heraus ZALT Zustimmung den VO geltenden Recht noch anerkannten
Dauerpflegevertrag' veranlassen, den S1IC SCINCLT Trag- natürlichen Bındungen zwischen ınd un: leiblichen

ıcht überblicken. Eltern (Unterhaltspflicht un: Erbrecht, $ Z 1764,
Die Berutsarbeit der A ihrerseits braucht nıcht dazu 1766 BGB) die völliıge Lösung des Kindes Aaus der eib-

lıchen Famılie ordern.ühren, dafß das Kındi ı C111 Pflegeverhältnis vegeben wiıird
Wenn WITLr Zukuntft vermehrten Eınsatz unserer
Mütter Beruf un Arbeit auf nehmen INUSSCH, dann Dıe Volladoption des Kindes
wırd INSCIC Aufgabe SC1IN, daftür orge tTagen, da Zur Begründung der Volladoption wırd vorgetragen, daß
Mutter und ınd Wohngemeinschaft verbunden blei- WEn 111a  3 schon das künstliche Gebilde der Adoptionben un fremde Pflege sıch auf die Stunden der Beruts- natürliıchen Famıilienbereiche als siıttlich anerkenne un:
arbeit beschränkt. Keinestalls sollte die außerhäusliche gesetzlich regle, mMa  3 auch den Mut allen Konsequenzen,Arbeit der Mutter die Einführung Dauerpflegever- insbesondere den finanziellen, haben iıne solche
Lrages rechtfertigen. Lösung SC1 Interesse des Kındes, SC111C5 häuslichen Yle-
Gewiß ı1ST die Besorgnis begründet da{ diese Entwicklung dens, Interesse der Klarheit und Sauberkeit notwendigzunehmenden Lockerung der natürlichen Lebens- Darın liege die Inkonsequenz des geltenden Rechtes, da
beziehungen zwiıschen ınd und Eltern führt Eın Dauer- das ınd IN1ITt Leib un Seele rtemden Famıulıie
pflegevertrag MILIL seinen famılienrechtlichen Wirkungen überantworte, ohne die we1ltfere Entwicklung über-
ann dann aber gerade der gesetzlıche Freibrief werden,
sıch der natürlichen Pflichte

wachen un: AaUus der Verbindung ZUE leiblichen Famiılie
nıcht vertretendem her sıchern, während die wiırtschafrtliche VerbindungMa{(fe entledigen Die ErZiehung Kindes durch autrechterhalten bleibe $ 1765 BGB) Hıer liegt 1nNe

Dritte mufß Ersatzerziehung leiben un daher, solange berechtigte Kritik geltenden echt VOL
eibliche Verwandte vorhanden sınd auf UE möglichst Dıe Volladoption hat durch ihre i1inNNeIe Folgerichtigkeitkurze Ausnahmezeit beschränkt Jleiben Im Interesse des zunächst as Bestechendes. Be1i niäherer Prüfung aber
Kindes können die Bedenken tamıiılienrecht- lassen sich Gründe für WIEC S1IC geltend machen. egenlichen Dauerpflegevertrag ıcht tallen gyelassen werden SIC spricht das grundsätzlıche Bedenken, daß der Mensch
Da{iß auf der Ebene zıivilrechtlichen Erziehungsver- als Glied natürlichen Ordnung nıcht frei verpflanz-
Lrages bei voller Wahrung der elterlichen Rechte un: Pflich- bar 1ST un: der VO POS1IULVCN echt ausgesproche-
ten gute Erfolge erzielt werden können, bewelst die SC1IT HC  $ siıttlichen Erlaubtheit der Adoption (die INnan ohne
nahezu 75 Jahren Nordrhein/VWesttfalen angewandte Einschränkung 1Ur beim vollwaisen Kinde anerkennen
freiwillige Erziehungshilfe, die siıch als freiwillige Auf- kann) AUS der Verbindung den leiblichen Eltern nıcht
gabe des Landesjugendamtes auf die gesetzliıchen Be- vollständig herausgelöst werden annn Dieser naturrecht-
SUTIMMUNSCH des heute geltenden Famıilienrechts STUTLZLT un: lıche Gedanke, der geltenden echt NUr noch VOL-
das Rücknahmerecht aufrechterhält Lediglich sind hıer kümmert durch die Unterhaltspflicht und das Erbrecht
Sıcherungen eingebaut die datür SOTSCH, da sıch die Be- sichtbar wiırd; sollte schon deshalb erhalten Jeiben, da-
endigung des Erziehungsvertrages Formen vollzieht die INIL die grupdsyätzlid1e Anerkennung der natürlichen Ver-
dem Wohle des Kındes dienen, durch C111 Kün- wandtschaft, die VOTL allem bei Aufhebung der Adoption
digungsfrIist, die die Möglichkeit 1Dt, IMI dem Oorge- geltenden echt durch weitgehendes Wiederaufleben
berechtigten über die Zweckmäßigkeit sSC1iNCr Entsche1- der elterlichen Rechte un Pflichten bestätigt wırd ($ 1//2
dung beraten. BGB), ıcht verwischt wiırd

Von den Reformvorschlägen sind einzelnen
Das Recht der Annahme Kındes Statt tolgende beachrtlich un erwähnenswert

In den Jahren 7zwıschen 1920 und 1940 wurden Deutsch- Kinderlosigkeit UN) Alter des Annehmendenand jJahrlıch etwa2 50900 Kınder adoptiert Ihre Zahl wiırd
heute Anbetracht der großen Zahl heimatloser un: 1741 BGB äßt die Adoption LE 7L} WeNn der An-
elternloser Kinder nach dem etzten Kriege höher sSC1N ehmende keine ehelichen Abkömmlinge hat Das Bundes-

SCSCLZ VO 1950 betr die Erleichterung der An-Die Adoption z1bt die Möglichkeit CinhN bürgerlich-recht- nahme Kiındes Statt hat MI Wirkung bıs Z 31lıches Eltern- und Kindschaftsverhältnis außerhalb der
natürlichen Verwandtschaft begründen, und 1ST nıcht 1952 das Ertordernis der Kınderlosigkeıit außer Kraft SC-

Fuür die Einführung des Gesetzes War die rwagungNUur be1 Vollwaıisen, sondern auch beım Vorhandenseıin maßgebend da{fß Hınblick auf dıe starken Verluste V1C-leiblicher Erziehungsberechtigter möglıch Im letzteren
Fall wıird die Problematik der Adoption sichtbar, denn ler Famılıen infolge des Krieges EINETrSEITS un das Vor-

handensein übergroßen Anzahl VO  : W aısen anderer-
S1C verschaftt dem Adoptivkind die rechtliche Stellung 1fS für e SC WISSC eıt erweılıterte Möglichkeiten der

ehelichen Kindes des Annehmenden 1757 BGB), Adoption gerechtfertigtbejaht damıt bestimmtem Umfange die Lösung des Kın-
des ALUsSs der leiblichen Famiılie un ann SIC Hinblick

Fur die Zukunft sollte das Ertordernis der Kinderlosig-
eıit autfrechterhalten leiben Di1e Famailie, das CISCHNCauf die Blutsverwandtschaftt MItt der CISCHNCH Famıilie doch ınd der Famılıie un der natürlıche Wıille Z CISCHNCNHnıcht konsequent vollzıiehen Hıer esteht die Grundsatz- Kınde dürfen nıcht gefährdet werden Die Adoption soll

frage, 1inWIieEeWEITt das echt künstlıch SC- nıcht die natürlıchen Gegebenheıiten STOTrenN und erwischen
stalten kann, W as etztlich NUur durch Zeugung SC- Dem wıderspricht nıcht da{fß das Gesetz Befreiungs-
etzten Ordnung ENTISPCINKT Miıt dieser rage hat sıch der möglıchkeiten vorsieht un damıt besonders gelagerten
Gesetzgeber bei Schaffung des BGB auseinandersetzen Fällen, eLw2 beim Kinde Aaus erzieherischen Gruün-
iINUSSCH Er steht heute VOL der gleichen Frage, dıe aber den oder beim Verluste ehelichen Kındes oder bei
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der Adoption verwandten Kindes, gerecht wer- können Nur dem Wunsch tspringen, Kinder bequem,den annn schnell un Ausschaltung unvorher-
Übereinstimmend wiırd die Herabsetzung der Altersgrenze gesehener Zwischenfälle ZUur Adoption bringen. Eıinen
des Annehmenden VON Jahren $ 1744 BGB) auf 40 solchen Zwischentfall sıeht iINan Gesinnungs-bis 35 Jahre gefordert Das 50 Lebensjahr hängt INIT dem wechsel der zunächst der Adoption zustiımmenden -
Erfordernis der Kinderlosigkeit:zusammen Wırd VO ıhr ehelichen Mutter, Gesinnungswechse] den WILr doch
C1iNe Ausnahme zugelassen, verliert das 50 Lebensjahr, NUur begrüßen un: ördern können. Es sollte also gelingen,das Alter, dem allgemeinen IMI Nachkommen- die gesetzlıche Anerkennung der Blankoadoption VOI-
schaft iıcht mehr rechnen IST, Rechtfertigung Dıie hindern.
Herabsetzung der Altersgrenze wird VOTLr allem AZUS päd- Die konfessionsgleiche Adoptionagogischen Gründen gefordert Kınder rauchen Eltern,
nıcht Großeltern Die Beseitigung der Altersgrenze über- Gegenstand großer orge aller der Adoptionsarbeit
haupt Ware bedenklich weıl der Annehmende C1iNec SC- stehenden christlichen Kräfte 1SE die Adoption VO:  - Kın-

Reite un Lebenserfahrung autweisen mufß ehe dern Famılien gleicher Konfession, da das geltende
man ıhm fremde Kinder n geben kann In JE- echt keine genügende Sicherheit x1Dt, S1IC durchzusetzen
dem Falle wiırd der Altersunterschied VOon 18 Jahren Solange eibliche Verwandte vorhanden sind können diese
zwıischen ınd un Annehmenden bestehen bleiben 111US$S- der Auswahl der Adoptiveltern die konfessionsgleiche
sen ($ 1744 BGB) Adoption sichern Be1 W aısen entscheıidet der Vormund

über die Wahl der Adoptiveltern. Es o1bt Zt. keine SC-
Die Einwilligung der leiblichen Eltern ZuUur Adoption setzliche Bestimmung, die dem Vormund ebenso, WI1GCD a Nach 1747 BGB ussen bej minderjährigen ehe- ıhm Pflegekindschaftsrecht vorgeschrieben 1ST ($ 33

lichen Kınde die Eltern, bei unehelıchen Kinde die ]WG), ZUur Pflicht macht, die Bekenntnisgleichheit 7zwischen
Multter der Adoption ustimmen Be1 Verweigerung der ınd un: Wahleltern achten Es lıegen Entscheidungen

von Gerichten AUus eit VOTrT, die der Bekenntnis-Zustimmung scheitert die Adoption Heute wiırd für die
Fälle, denen das Personensorgerechtnschuldhafter gleichheit 1Ne gewichtige, aber keine ausschlaggebende
Verletzung $ 1666 BGB) un damıt die Be- Bedeutung zuerkennen un die Adoption Bekenntnis-

verschiedenheit bestätigt haben Diese Lücke MU: das euezıiehungslosigkeit zwiıschen ınd un: Eltern offenkundig (Gesetz schließen.1ST die Ersetzung der Einwilligung gefordert Es dürfte
aber richtiger SCHN, geltenden echt festzuhalten, weıl Darüber hinaus sollte 1G gesetzliche Sicherung gC-

schaffen werden, die den W ıllen der leiblichen Verwandtendie Entziehung des Sorgerechts 1Ne zeıtliıch befristete
un: das bestimmte Bekenntnis des Kındes für die ZukunftMafßßnahme sCc1iH kann, während die Adoption 1Ne end-

gültıge Trennung vollzieht Das natürliche echt der der Weıse festlegt, daß den Adoptiveltern die EINSEILLIZE
Eltern muß geachtet bleiben, zumal nach herrschender An- Änderung des relıg1ösen Bekenntnisses des Kindes Nnier-

siıcht die Einwilligung nıcht Ausfluß der elterlichen Ge- Sagt 1St Dies 1STt deshalb erforderlich weiıl die Adoption
walt sondern des Verwandtschaftsverhältnisses 1ST bedingungsfeindlich 1St un rühere Zusagen die Adoptiv-

eltern nach der Adoption iıcht binden
Blanko- UN! Inkognitoadoption

Da ı geltenden echt insofern 406 Lücke besteht, als Dıie Anbahnung der Adoption
iıcht festgelegt ıIST; ob ı der Einwilligungserklärung der Be1 der Endgültigkeit des Adoptionsverhältnisses 1STt der
Name des Annehmenden angegeben werden mu(lß wurde Vorschlag unterstutzen, der VOr allem VO:!  e} Kreıisen der

der Praxıs die SO Inkognito-Adoption entwickelt Be1 Jugendfürsorge ausgeht, dafß nämlich jeder Adoption C1M
ihr werden den leiblichen Eltern Name und Adresse der mıindestens einjJährıges Pflegeverhältnis vorausgehen sollte
Adoptiveltern vorenthalten, un werden ihnen lediglich Dieses soll Gelegenheit geben, das Einleben des Kindes
die Umwelt un: die menschlichen un wirtschaftlichen der Adoptionsfamilie abzuwarten Außerdem oll bis ZzUuU
Verhältnisse der Wahleltern eröftnet Diese Sicherung Ablauf der Wartefrist den leibliıchen Verwandten die
Interesse der Adoptiveltern un des Kindes VOTLT - Möglichkeit des Rücktritts VO Adoptionsvertrag oftenerwünschten Störungen nach der Adoption wurde VO  - der stehen 1ermiıt WAare der überstürzten Kindesabgabe e1in
Rechtsprechung für erlaubt erklärt, wWenn auch C1in Be-
denken dagegen bestehen bleibt, da{fß die leiblichen Eltern Rıegel vorgeschoben

Die Adoptionsvermittlung gehört SEeIT Jahrzehnten ZU)ihre Zustimmung ZUur Abgabe des Kindes C1NC DPerson Bereiche der kirchlich-caritativen Wohlfahrtsarbeit Bıserteilen, die S1EC ıcht kennen S1e siınd NUu  3 einmal VOr
iıhrem (GJew1ssen verpflichtet WCNnN SIC schon AUS schwer- Z Jahre 1924 War SIC ausschließlich den Verbänden der

freien Wohlfahrtspflege vorbehalten YSt spater folgtewiegenden Gründen sıch von ihrem Kinde trennNeN, die die Vermittlung durch die öftentliche Jugendhilfe DasQualifikation der Wahleltern nach bestem Können
prüfen nationalsozialistische Regıime beseitigte durch Gesetz VO'

Abzulehnen 1SE ohne Einschränkung die Blankoadoption, 19 1939 die Adoptionsvermittlung der freien Verbände
und schuf das Monopol der NSV Stellen Erst durch dasdie e1it VOon einzelnen Gerichten zugelassen

wird S1e geht noch Schritt Sicer un erklärt die (jesetz über die Vermittlung der Annahme Kindes
Einwilligung der Eltern ZuUur Adoption des Kındes durch Statt VO 29 1951 214) wurde dieses Un=-

recht beseitigt und die Innere Mıssıon, der DeutscheCiHe Person, die noch nıcht feststeht (Adoption durch Un-
bekannt), für zulässig ine solche Adoption 111S Blaue Carıiıtasverband un die Arbeiterwohlfahrt neben den be-
widerspricht sittlichen Empfinden un 1St INITt der hördlichen Adoptionsvermittlungsstellen Z U Vermittlung

wieder zugelassen Im Hinblick auf die Unzulänglichkeitnaturrechtlich gegebenen Stellung der Eltern unvereinbar
Ile an ihrer Begründung vorgetragenen rwäagungen des geltenden Rechts der Sicherung der religı1ösen Er-
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ziehung des Adoptivkindes kommt der sorgfältigen Aus- den Fragen von Beamten sachgerecht be-
urteılt werden können.ahl sittlich-relig1iös verantwortungsbewußter Adoptiv-

eltern.besondere Bedeutung Z die durch die zentral SC- eitere Änderungsvorschläge betreften C1NC unseren heu-
eitete Adoptionsvermittlung des Deutschen Carıtasver- Auffassungen entsprechende Regelung des Namens
bandes für den katholischen Bereich nunmehr wiıeder 5C- des Adoptivkindes Nach geltendem echt erhält das
setzlich gesichert 1STt Adoptivkınd verheirateten oder geschiedenen Trau
UÜberdies 1SE arten, daß SCH Abs des Ge- grundsätzlıch den Mädchennamen der Trau Beseitigt
setzes noch weıtere Fachverbände der Freien Wohlfahrts- werden soll die heute noch notwendige Einwilligung des
pflege ZUr Adoptionsvermittlung zugelassen werden Ehegatten verheirateten Annehmenden nach "Iren-

Nuns oder Scheidung der Ehegatteneıtere Reformwünsche Gesetzlich regeln 1ST die Streitfrage, ob der uneheliche
Dringend gefordert wiırd die Vereinfachung des Adop- Vater nach der Adoption eGMer ZUur Unterhaltsleistung
tionsverfahrens durch Verringerung der beteiligten ati- verpflichtet bleibt. Hıer steht Gerichtsentscheidung
lichen Stellen Die Bearbeitung Adoptionsfalles durch Gerichtsentscheidung.
VIier bıs sechs Behörden ertordert MG Dauer VO:  3 11/2 bıs Der Gesetzgeber wırd auch die rage klären MUSSCH, —

Jahren Die Vereinfachung sollte aber nıcht dazu führen, WIECWEIL Ansprüche, die dem Kinde durch die leiblichen
das Vertahren Stelle überlassen, weıl Eltern auf Grund der Sozlalgesetze un Beamtengesetze
Zweiftel bestehen, ob die mannigfachen un schwerwiegen- zustehen, nach Adoption erhalten leiben

Aus der Okumenischen ewegung
Die Lehrzuchtordnung SCS Dokument Itrıtt, das „Bruderrats-System

Nnen gesetzlichen reformierten Eıinschlag hat, teils weıler Ev Landeskirche WUürritemberg der Beschlußantrag der Barmer Synode VO Maı 1934
Zur Erhaltung der „Teformatorischen W ertung‘“‘ der ıcht Z Ausführung gelangt IST, nämlich diese heo-

log1ische Erklärung durch bekenntnisbestimmte Konvente
verbindlich auszulegen (Vgl 2ZU Herder-Korrespondenzurch exegetische WI1C dogmatische Besinnung wurden Jhg eft 5/6 266.)viele evangelische Theologen der Erkenntnis geführt, SeIit 1945 versuchte die Bekennende Kırche ) die Barmer

da{ß auch die evangeliısche Verkündigung ıcht auf der Erklärung ZU verfassungsmäfßigen Bestandteıil der Lehr-
Heılıgen Schrift unmıiıttelbar beruht, sondern auch autf verpflichtung bzw des Ordinationsgelübdes machen,einer lebendigen Lehrtradıtion (Vgl TSCFE Meldung Was den Landeskirchen auf dem Boden der Altpreußi-Schrift un: Tradition 487 Dıie Konfrontierung der schen Unıon un: Hessen weitgehend gelungen 1SE (vglprotestantischen Lehrtradition MTL der Heiligen Schritt Herder-Korrespondenz Jhg 522{ un 574) Dıie
wurde den etzten ZWEeEe1 Jahrzehnten intensiver denn Je Verfassung der Landeskirche VO  3 Berlin-Brandenburg for-
betrieben, weıl die Kırche celbst durch die politischen ert aber ausdrücklıch, „die geltenden Bekenntnisse
Mächte gefordert War Oftensichtliche Fehlinterpretatio- INeLr wıieder der Heıiligen Schrift prüfen un nıcht,
Nen wurden rage gestellt Dıie biblische Theologie hat S1IC der Heıligen Schrift überzuordnen Inzwischen sınd

breıter Front das „reformatorische Verständnis“ der LCUEC theologische Bestrebungen wach geworden, Von denen
Heılıgen Schrift oder Was Inan 19 Jahrhundert sıch manche der acht befindlichen Kreıise vielleicht
dafür hielt durchbrochen Die „Herder-Korrespon- edroht fühlen Dıie bıblische Besinnung hat hier un da
denz hat sıch VO  ; jeher ZUEE Aufgabe gemacht gerade SOgeNANNLtEN katholisierenden Bestrebungen geführt, a Ydiesen Prozefß der Besinnune? beleuchten Darın spielt C1inNn Vorwurf den Landesbischof Stählin schon VOL
auch das Forschen nach dem Wesen der Kirche Neuen fünf Jahren erfolgreich zurückgewlesen hatte (vglTestament 1nNe beträchtliche Rolle Denn INa  w möchte das Schrift Schwabenverlag) Neuerdings 1STt 1Ne Art Neo-
SEIT der Reformation verlorene Lehramt zurückgewinnen lıberalismus Führung VO  3 Bultmann Vordrin-
Noch 1930 klagte der damalige Generalsuperintendent SCH, über dessen Abwehr WIL unlängst berichtet haben
Dr Otto Diıbelius sC1iNeMmM Jahrhundert der Kirche“, Landesbischof Martın Haug, Stuttgart, hat siıch durch
daß sich die evangelische Kirche iıhrem Schaden des SC1NCN wahrhaft bischöflichen Hırtenbrief die Ent-
Lehramtes begeben habe Früher als gedacht, War mMa  z} mythologisierung des Neuen Testaments Na-
1  9 dieses Lehramt IMPDPTOVISICICNH die Synoden THE  a gemacht Diıe lutherischen Landegsbischöfe der
der Bekennenden Kirche nahmen SCEIT 1934 wahr, werden dieses rtennende Problem Eerst auf ihrer General-

sechr kräftig S1e auf Grund der Theologischen synode 1952 ZUr Entscheidung stellen. Haug hat ı—-

Erklärung VO  $ Barmen welche die Heılıge Schrift zwıschen auch von der württembergischen Landessynodedie Deutschen Christen Schutz nahm, den Reichsbischof CLI6 „Lehrzuchtordnung“ beschließen lassen un 26 Fe-
mMIt sCc1iNnNnem Anhang den annn Das War Lehrzucht bruar unterzeichnet. Zusammen MI Ausführungsbestim-
großen Stil wenn sSie auch ıcht unmittelbare Rechtsfolgen INUNSCH wurde S1e Amtsblatt der EKD Nr
hatte Freilich haben die Lutherischen Kırchen die be- VO 15 Maı 1951 Z1ft veröftentlicht Damıt 1St
kenntnisartige Barmer Erklärung bıs heute iıcht als Ver- innerhalb der EKD C1in Präzedenztall kırchlicher Gesetz-
indlich anerkannt, teıls weıl der Kirchenbegriff den die- gebung geschaffen, der oyrößte Autftmerksamkeit verdient
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